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Regierungsratsbeschluss vom 27. Juni 2005 

Nr. 2005/1362 

Grenchen: Anpassung Erschliessungsplan (Strassen- und Baulinienplan) .,Verlegung 
Dr. Josef Girardstrasse" mit Anpassung Strassenkategorienplan sowie Nutzungszonen
und Bauklassenplan I Genehmigung 

1. Ausgangslage 

Die Einwohnergemeinde der Stadt Grenchen unterbreitet dem Regierungsrat eine Anpassung 
des Erschliessungsplanes (Strassen- und Baulinienplan) "Verlegung Dr. Josef Girardstrasse" mit 
entsprechender Anpassung des Strassenkategorienplanes sowie des Nutzungszonen- und Bau
klassenplanes zur Genehmigung. 

2. Erwägungen 

Für das Teilstrassenstück T5- Güterstrasse hat die Stadt Grenchen im Zusammenhang mit den 
flankierenden Massnahmen zur A5 und in Übereinstimmung mit dem Konzept der" Kernrand
zone Süd" einen Strassen- und Baulinienplan erlassen (RRB Nr. 2833 vom 9. Dezember 1996). 
Dieser regelt u.a. die Anordnung und Gestaltung eines neuen "Girard-Piatzes". Mit der nun vor
liegenden Änderung wird der künftige Platz neu definiert, die Verkehrsfläche reduziert und die 
bebaubare Fläche vergrössert. Die Änderung des Erschliessungsplanes hat eine Anpassung des 
Nutzungszonen- und Bauklassenplanes im Bereich der Parzelle GB Nr. 2354 zur Folge. Anstelle 
der bisher vorgesehenen Erschliessungsstrasse zwischen "Girard-Piatz" und Leimenstrasse wird 
eine Rad- und Fusswegverbindung planungsrechtlich sichergestellt. Diese Änderung erfordert 
eine Anpassung des Strassenkategorienplanes. 

Die öffentliche Auflage erfolgte in der Zeit vom 4. November bis zum 3. Dezember 2004. Inner
halb der Auflagefrist sind keine Einsprachen eingegangen. Der Gemeinderat genehmigte die 
Anpassung des Erschliessungsplanes (Strassen- und Baulinienplan) "Verlegung Dr. Josef Girard
strasse" mit entsprecH-ender Anpassung des Strassenkategorienplanes sowie des Nutzungszo
nen- und Bauklassenplanes am 24. August 2004 unter dem Vorbehalt von Einsprachen. 

Formell wurde das Verfahren richtig durchgeführt. 

Materiell sind keine Bemerkungen zu machen. 

3. Beschluss 

3.1 Die Anpassung de~Erschliessungsplanes (Strassen- und Baulinienplan) "Verlegung Dr. 
Josef Girardstrasse" mit entsprechender Anpassung des Strassenkategorienplanes so
wie des Nutzungszonen- und Bauklassenplanes der Einwohnergemeinde Grenchen 
wird genehmigt. 

3.2 Bestehende Pläne und Reglemente verlieren, soweit sie mit dem genehmigten Plan in 
Widerspruch stehen, ihre Rechtskraft. 
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3.3 Die Einwohnergemeinde der Stadt Grenchen hat eine Genehmigungsgebühr von 
Fr. 1'800.-- sowie Publikationskosten von Fr. 23.--, insgesamt Fr. 1'823.-- zu bezahlen. 

Dr. Konrad Schwaller 
Staatsschreiber 

Kostenrechnung Einwohnergemeinde Grenchen, 2540 Grenchen 

Genehmigungsgebühr: 
Publikationskosten: 

Zahlungsart: 

Verteiler 

Bau- und Justizdepartement 

Fr. 
Fr. 

1'800.--
23.--

Fr. 1'823.--

(KA 431000/A 80553) 
(KA 435015/A 45820) 

Belastung im Kontokorrent Nr. 111115 

Amt für Raumplanung (3), mit Akten und je 1 gen. Plan (später) 
Amt für Raumplanung, Debitorenkontrolle (Ci) 
Amt für Umwelt 
Amt für Verkehr und Tiefbau 
Solothurnische Gebäudeversicherung, Baslerstrasse 40, 4500 Solothurn 
Sekretariat Katasterschatzung, mit 1 gen. Nutzungszonen- und Bauklassenplan (später) 
Kantonale Finanzkontrolle 
Amt für Finanzen, zur Belastung im Kontokorrent 
Amtschreiberei Region Solothurn, Filiale Grenchen-Bettlach, Dammstrasse 14, 2540 Grenchen, 

mit 1 gen. Nutzungszonen- und Bauklassenplan (später) 
Stadtpräsidium Grenchen, Bahnhofstrasse 23, 2540 Grenchen (Belastung im Kontokorrent) 
Baudirektion Grenchen, Dammstrasse 14, 2540 Grenchen, mit gen. Plänen (Erschliessungsplan 

( 

und Anpassung Strassenkategorienplan (4), Nutzungszonen- und Bauklassenplan (2) 
1 

(später)) \ 
Bau-, Planungs- und Umweltkommission Grenchen, 2540 Grenchen 
Staatskanzlei (Amtsblattpublikation: Einwohnergemeinde der Stadt Grenchen: Genehmigung 

Anpassung des Erschliessungsplanes (Strassen- und Baulinienplan) "Verlegung Dr. Josef 
Girardstrasse" mit entsprechender Anpassung des Strassenkategorienplanes sowie des 
Nutzungszonen- und Bauklassenplanes der Einwohnergemeinde Grenchen) 


